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Projekt

„Umweltbezogene Risikobewertung bei der Finanzierung von
Schienenfahrzeugen“

1. Einleitung

Mit dem Projekt „Umweltbezogene Risikobewertung bei der Finanzierung von Schienenfahrzeugen“
verfolgt die Allianz pro Schiene das strategische Ziel, den Umweltvorteil des Eisenbahnverkehrs
gegenüber den konkurrierenden Verkehrsträgern (insbesondere Straßenverkehr und Luftfahrt) zu halten
und auszubauen. Dieses Vorhaben wurde vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit gefördert.
Die Allianz pro Schiene führte dieses Projekt in Kooperation mit der HSH Nordbank AG (Fördermitglied
der Allianz pro Schiene), der KfW IPEX-Bank sowie den Unterauftragnehmern SCI Verkehr GmbH und
Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT gGmbH) durch.

1.1 Kurzbeschreibung des Projektes/Projektbegründung

Im vorliegenden Projekt wurde ein Leitfaden erarbeitet, mit dem Banken und andere
Finanzierungsinstitutionen prüfen können, ob für die zu finanzierenden Schienenfahrzeuge aufgrund
ihrer umweltbezogenen Merkmale ein gegenüber dem „Stand der Technik“ erhöhtes oder reduziertes
Verwertungsrisiko besteht. Durch günstigere Konditionen, die bei der Finanzierung besonders
umweltfreundlicher Fahrzeuge gewährt werden können, besteht ein Anreiz, solche Fahrzeuge
bevorzugt zu beschaffen und so einen Beitrag dazu zu leisten, den Umweltvorsprung des
Schienenverkehrs zu halten oder auszubauen.
Für die Finanzierungskonditionen spielen der Wertverlauf des als Sicherung dienenden Fahrzeugs
(Asset) und die Bonität des Eisenbahnunternehmens je nach Finanzierungsmodell eine unterschiedliche
Rolle. Auf den Wertverlauf des Fahrzeuges haben die unterschiedlichen Finanzierungsmodelle keinen
Einfluss, jedoch auf die Risikoverteilung zwischen Finanzierer und Eisenbahnunternehmen. Daher
sollten auch solche Eisenbahnunternehmen, die aufgrund ihrer Bonität günstige
Finanzierungskonditionen ohne dingliche Sicherheit erwarten können, den vorliegenden Leitfaden zur
Minimierung des eigenen Risikos heranziehen.

1.2 Ausgangslage und Fragestellung

Neue Eisenbahnfahrzeuge werden in Deutschland in zunehmendem Maße durch Kredit- und
Leasinggeschäfte finanziert. Die finanzierten Fahrzeuge stellen in der Regel das Asset zur Absicherung
des Finanzierungsrisikos für den Kredit- oder Leasinggeber dar. Schienenfahrzeuge haben heute in der
Regel eine Lebensdauer von 30 bis 40 Jahren. Neben dem im Zeitverlauf eintretenden technisch
bedingten Wertverlust (alters- und einsatzbedingter Verschleiß) sind für die Bewertung der Sicherheit
und damit des Finanzierungsrisikos die künftigen Verwendungsmöglichkeiten eines Fahrzeugs relevant.

Bei der Beschaffung von Eisenbahnfahrzeugen gelten in Deutschland erst seit 2006 rechtsverbindliche
Grenzwerte für Lärm- und Abgasemissionen, wobei diese z.T. nicht für alle Fahrzeuge gelten oder für
einzelne Fahrzeugarten erst später in Kraft traten. Anforderungen, die über diese zulassungsrechtlich
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2. Finanzierung von Schienenfahrzeugen und Risikobewertung

2.1 Die Finanzierung von Schienenfahrzeugen durch Banken und Leasingfirmen

Die Finanzierung von Schienenfahrzeugen für Geschäftsbanken und Leasinggesellschaften wurde erst
mit beginnender Liberalisierung im europäischen Eisenbahnmarkt interessant. Die bereits Mitte der 90er
Jahre begonnene Harmonisierung des europäischen Eisenbahnmarktes durch die EU-Kommission
wurde Anfang 2001 durch die Veröffentlichung des ersten Eisenbahnpaketes fortgesetzt und schließlich
mit der Verabschiedung des zweiten Eisenbahnpaketes im Jahr 2004 weiter intensiviert. Während sich
die ersten Bemühungen auf den Schienengüterverkehr konzentrierten, wurde später auch der
Personenverkehr und dort besonders der Schienenpersonennahverkehr mit einbezogen. Aufgrund
dieser EU-Bemühungen hat sich der Europäische Eisenbahnmarkt in den letzten 10 bis 15 Jahren stark
verändert.

Besonders vorangetrieben wurde die Pflicht der Aufgabenträger, Verkehrsverträge öffentlich
auszuschreiben. Dies hat den Eintritt von privaten Eisenbahn-Verkehrsunternehmen (EVU) in einer
zunehmenden Anzahl von europäischen Ländern ermöglicht. Seither spielt auch die privatwirtschaftliche
Finanzierung von Fahrzeugbeschaffungen durch Banken und Leasingunternehmen eine zunehmende
Rolle. Weil vor allem kleinere private EVU nicht die Möglichkeit haben, Schienenfahrzeuge zu erwerben,
in die eigenen Bilanz zu nehmen und mit Kapital zu unterlegen, gewinnt das Anmieten von Fahrzeugen
mittlerweile eine bedeutende Rolle.

In der Regel stellt das finanzierte Fahrzeug die dingliche Sicherheit für den Kreditgeber dar, das
verwertet werden kann, wenn der Kreditnehmer die Zins- und Tilgungszahlungen nicht bedienen kann.
Dies ist speziell unter den seit 1. Januar 2007 in Kraft getretenen „Basel II“-Eigenkapitalvorschriften von
Bedeutung. Auch bei Leasingverträgen dient das Fahrzeug grundsätzlich ebenfalls als Sicherheit,
allerdings sind Vertragslaufzeiten, Kalkulationszeiträume und Risiken zwischen Finanzierer und EVU
anders verteilt. Die Leasinggesellschaften selbst sind aber zum großen Teil ebenfalls von Banken
finanziert, welche die finanzierten Fahrzeuge als Sicherheiten bestellen.

Im Gegensatz zu anderen Assetklassen im Transportwesen (z.B. Schiffe oder Flugzeuge) gibt es
allerdings vergleichsweise wenig Erfahrungen im Werteverlauf von Schienenfahrzeugen, was die
Bestimmung des Sicherheitenwertes oft schwierig macht.

Je nach Finanzierungsmodell umfasst die Fahrzeug-Amortisationsdauer des Finanzierers zwischen 10
und 30 Jahren und deckt somit nicht unbedingt die normale technische Lebensdauer eines
Schienenfahrzeugs (typischerweise 30 bis 40 Jahre) ab. Fest einzuplanende kommerzielle Nutzungen
des Fahrzeugs sind jedoch noch deutlich kürzer. Im SPNV beträgt die Laufzeit von Verkehrsverträgen
i.d.R. zwischen 5 und 12 Jahren. Im Güterverkehr machen mehrjährige Transportverträge nur einen
kleinen Teil des Geschäftes aus und sind überdies mit größeren Unsicherheiten, z. B. auf Grund
konjunktureller Schwankungen, behaftet.
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Graphik:
Alternativszenarien und Fahrzeuglebensdauer im SPNV
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In dem Fall, dass die finanzierende Bank das Fahrzeug selbst verwerten muss, hängt der
Wiederverkaufswert einerseits vom technischen Zustand (technische Restlebensdauer,
Wartungsqualität, Revisionsdaten) und andererseits von den kommerziellen Einsatzmöglichkeiten ab.
Die umweltbezogene Risikobewertung setzt an der Bewertung der künftigen kommerziellen
Einsatzmöglichkeiten der Fahrzeuge an. Da, wie gesagt, im Fahrzeugmarkt bisher nur wenig
Erfahrungen mit der Wiedervermarktung von Schienenfahrzeugen existieren, ist die Mehrzahl der
Banken nicht in der Lage, die mit einer relativ kurzen Finanzierungsdauer verbundenen vollen
Restwertrisiken zu nehmen. Restwertrisiken werden höchstens mit Abschlägen genommen, die
entweder durch garantierte Schlusszahlungen am Ende der Finanzierung oder durch Beigabe von
Eigenkapital des Fahrzeugbeschaffers unterlegt werden. Typischerweise finanziert die Bank zwischen
60 und 85% der Anschaffungskosten bzw. des Buchwertes der Fahrzeuge.

Der Markt für die Finanzierung mobiler Wirtschaftsgüter in Europa beläuft sich auf ca. EUR 225 Mrd.
p.a.. Eine verlässliche Zahl für das Segment Schienenfahrzeuge ist nicht verfügbar, dürfte aber einen
Betrag von EUR 10 Mrd. p.a. nicht übertreffen. Die wichtigsten Akteure im Bereich
Schienenfahrzeugfinanzierung sind heute rund ein Dutzend von deutschen, französischen und
britischen Banken, die sich aufgrund ihres Industrie- und Asset-Know-hows auf diesen Bereich
spezialisieren.

Im Bereich der Leasinggesellschaften ist der kontinentaleuropäische Markt auf eine Handvoll von
spezialisierten Vermietern beschränkt, die in den Segmenten Passagierfahrzeuge, Lokomotiven
und/oder Güterwagen fokussieren. Die größten Anbieter sind Angel Trains, Mitsui und CBRail. Neu
hinzugekommen ist seit Mitte letzten Jahres Railpool, ein Gemeinschaftsunternehmen der KfW IPEX-
Bank und der HSH Nordbank, zwei Banken, die sich traditionell in der Finanzierung von
Schienenfahrzeugen engagiert haben.
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2.2 Unterschiedliche Finanzierungsmodelle

Folgende Arten von Finanzierungen werden heute üblicherweise für die Beschaffung von
Schienenfahrzeugen eingesetzt:

2.2.1 Kapitalmarktfinanzierung / EUROFIMA / EIB

Der Zugang zum Kapitalmarkt, i. d. R. durch Anleihen, ist beschränkt auf besonders kapitalkräftige
Unternehmen, wie Staatsbahnen, größere europaweit tätige Verkehrsunternehmen, aber auch etablierte
Leasinggesellschaften. Vor der Finanzkrise waren über dieses Instrument Finanzierungslaufzeiten von
bis zu 20 Jahren denkbar. Über eine Kapitalmarktfinanzierung kann das Kreditrisiko eines Emittenten
unter institutionellen und privaten Anlegern breit gestreut werden. Teilweise wurden solche
Finanzierungen über Verbriefungen von Mietverträgen durchgeführt. In Deutschland ist zusätzlich auch
die Emission eines Schuldscheins möglich, ein Kapitalmarktpapier, welches bei ausgewählten
institutionellen Anlegern platziert wird.

Zusätzlich haben die europäischen Staatsbahnen noch die Möglichkeit, sich Fahrzeuge zu günstigen
Bedingungen von der EUROFIMA finanzieren zu lassen. Die EUROFIMA wurde nach dem Zweiten
Weltkrieg als gemeinsame Finanzierungsinstitution der europäischen Staatsbahnen gegründet. Im
Jahre 2008 hat EUROFIMA über EUR 2.5 Mrd. an Fahrzeugen finanziert.

Auch die Europäische Investitionsbank (EIB) ist ein wichtiger Co-Finanzierer von Schienenfahrzeugen
für öffentlich-rechtliche und private Betreiber oder Leasingunternehmen geworden. Die EIB finanziert bis
zu 50% der Anschaffungskosten über Laufzeiten bis zu 25 Jahren.

2.2.2 Kreditfinanzierung ohne dingliche Sicherheiten an Fahrzeugen /
Unternehmensfinanzierungen bei hoher Bonität des Kreditnehmers

Diese Art von Finanzierung hat vor dem Hintergrung der erwähnten „Basel II“-Eigenkapitalvorschriften
zunehmend an Bedeutung verloren, weil unbesicherte Kredite mit deutlich mehr Eigenkapital zu
unterlegen sind und damit die Finanzierungskosten (Kreditmargen) in der Regel bedeutend höher
ausfallen als bei einer vergleichbaren objektbesicherten Kreditfinanzierung. Die Rückzahlung des
Kredites erfolgt aus dem Cash-flow des gesamten Unternehmens, deshalb berechnen sich die
Kreditkosten auf Basis der Bonität des Kreditnehmers, unabhängig von der Art der Fahrzeuge, die
finanziert werden. Allerdings kann der Kreditnehmer auch andere Sicherheiten (z.B. an Immobilien)
stellen, welche die Kreditkosten tendenziell verringern. Unbesicherte Kredite haben in der Regel kürzere
Laufzeiten von ein bis maximal fünf Jahren.

2.2.3 Kreditfinanzierung, mit dinglichen Sicherheiten an Fahrzeugen / Klassische
Objektfinanzierung mit hoher Bedeutung der dinglichen Sicherheit

Bei dieser Art von Finanzierung dient immer das Objekt als primäre Sicherheit für den Kreditgeber. Falls
der Kreditnehmer ausfallen würde, hätte damit der Finanzierer die Möglichkeit, das Schienenfahrzeug
zu verwerten. Damit ein Objekt als Sicherheit eingesetzt werden kann, muss ein Gutachten von
meistens unabhängiger Stelle vorliegen. Die Objektbewertung des Gutachtens kann sich entweder auf
die Buchwerte stützen und/oder auf die zukünftig kontrahierten oder erwarteten Einnahmen, welche das
Fahrzeug generiert. Bei der Bewertung kommt der technischen und ökonomischen Lebensdauer des
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Fahrzeuges große Bedeutung zu. Diese ist auch ein wesentlicher Faktor zur Bestimmung des
Tilgungsprofils eines Kredites. Wenn z.B. ein Fahrzeug mit einer restlichen Lebensdauer von 20 Jahren
finanziert wird, wird üblicherweise die Kreditlaufzeit (mit Tilgung auf Null) nicht über 10-12 Jahren
liegen, damit das Restwertrisiko für den Kreditgeber kalkulierbar bleibt. Klar ist auch, dass bei einer
Objektfinanzierung genaue Markt- und Objektexpertise beim Finanzierer von grossem Vorteil sind.
Objekte, die sich besonders gut für diese Art von Krediten eignen, sind Fahrzeuge, die nach bewährter
Technik gebaut worden sind, möglichst weit im europäischen Markt verbreitet und möglichst durch
mittel- oder langfristige Transportverträge „verplant“ sind.

Der Kreditnehmer behält aber trotz Abtretung der Sicherheiten uneingeschränkte Verfügungsgewalt
über seine Fahrzeuge. Finanzierungslaufzeiten liegen in normalen Zeiten zwischen 5 und 12 Jahren.
Der Einsatz von Eigenkapital des Kreditnehmers reduziert generell die Finanzierungskosten.

Diese Art von Kredit wird idealerweise über eine Zweckgesellschaft oder SPC („Special Purpose
Company“) gewährt, die als Eigentümer der finanzierten Fahrzeuge auftritt. Damit werden die
Zahlungsströme von der operativen Gesellschaft des Kreditnehmers abgegrenzt. Dies hat Vorteile für
beide Seiten: Auf diese Weise kann die Bank keinen Rückgriff auf das operative Geschäft des Kunden
nehmen, andererseits ist das Risiko der Bank auf die Wirtschaftlichkeit der finanzierten Fahrzeuge
beschränkt. Außerdem müssen unter Umständen die Fahrzeuge beim Kreditnehmer nicht bilanziert
werden.

Hersteller

Kreditnehmer
/ Nutzer

Bank

Anteil
e

SPC
Kredit

Sicherheit

Hersteller

KreditnehmerBank
Kredit

Sicherheit
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2.2.4 Finanzleasing und Synthetisches Operate Lease

Beim Finanzleasing hat der Leasinggeber über die Mietschlusszahlung (z. B. durch Andienungsrecht
am Ende der Laufzeit) volles Rückgriffsrecht auf den Leasingnehmer. Das Restwertrisiko des
Fahrzeuges liegt aus diesem Grund beim Leasingnehmer, welcher die Fahrzeuge gemäß den
International Financial Reporting Standards (IFRS) auch zu bilanzieren hat. Solange die unkündbare
Grundmietzeit zwischen 40% und 90% der Abschreibungszeit (AfA-Zeit nach amtlichen Tabellen) liegt
und der Leasingnehmer wirtschaftlicher Eigentümer ist, muss das Fahrzeug aber nach den
Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) in Deutschland nicht vom Leasingnehmer bilanziert
werden.

Beim synthetischen operating Lease kann die Bilanzierung der Fahrzeuge beim Leasingnehmer auch
nach IFRS über eine erhöhte Mietschlusszahlung verhindert werden. Diese Mietschlusszahlung wird
üblicherweise über eine „Put Option“ des Leasinggebers zum dann zu bestimmenden Marktwert
festgelegt. Leasinglaufzeiten bewegen sich, ähnlich wie beim objektbesichterten Kredit, zwischen 5 und
12 Jahren.

2.2.5 „Echtes“ Operate Lease / Miete

Beim Operating Lease muss der Leasingnehmer nach IFRS ebenfalls nicht bilanzieren, da der
Leasinggeber mit dieser Finanzierungsart neben dem Leasingnehmer-Kreditrisiko auch das volle
Restwertrisiko nimmt. Damit kommt für die finanzierende Bank der Bewertung des offenen Restwertes
der Fahrzeuge eine grosse Bedeutung zu (siehe oben). Um unter IFRS als Operating Lease qualifiziert
zu werden, existieren stringente Tests. Dabei darf die Laufzeit des Leasingverhältnisses nur einen
relativ kleinen Teil der wirtschaftlichen Nutzungsdauer des Leasingobjektes umfassen und der
Leasingnehmer erhält nicht die Option, das Leasingobjekt am Ende der Vertragslaufzeit zu dem dann
beizulegenden Zeitwert zu erwerben.

Lessor

Lessee

Bank

Leasingvertrag Leasingforderung

Finanzierung
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Der Vorteil für den Leasingnehmer liegt in der Flexibilität der Finanzierung, da dieser das Fahrzeug
nach Ablauf der Leasingperiode ohne weitere finanzielle Verpflichtungen wieder zurückgeben kann,
solange die vorher vereinbarten Rückgabedingungen erfüllt worden sind. Die Flexibilität hat aber auch
ihren Preis, indem diese Art von Finanzierung i. d. R. teurer ist als eine besicherte Kreditfinanzierung
oder ein Finanzleasing. Je kürzer die Mietlaufzeit angesetzt ist, desto teurer wird i. d. R. die Miete, weil
damit das Restwertrisiko des Leasinggebers und der administrative Aufwand höher sind als bei
längeren Laufzeiten. Außerdem hat der Leasingnehmer bzw. Nutzer des Fahrzeuges nach Ablauf der
Mietlaufzeit keine Verfügungsgewalt über das gemietete Objekt. Aus diesem Grund kann eine Miete
auch mit einer späteren Kaufoption für den Leasingnehmer kombiniert werden, für die dann aber nicht
der Zeitwert, sondern der Marktpreis angesetzt wird. Übliche Mietlaufzeiten für das Operate Lease
liegen bei Lokomotiven zwischen 1 und 5 Jahren, bei SPNV-Fahrzeugen entsprechend den jeweiligen
Verkehrsverträgen zwischen 7 und 15 Jahren.

2.3 Übliches Vorgehen bei der Risikobewertung

Als Grundlage für die Risikobewertung dienen die Beschlüsse des Baseler Komitees („Basel II“), welche
in Deutschland durch die Solvabilitätsverordnung (SolvV) in nationales Recht umgesetzt wurden und
zum 31.12.2006 in Kraft getreten sind.1 Basel II ermöglicht den Banken eine Steuerung des Risikos und
des Ertrages auf Basis eigener Risikosteuerungssysteme, die auf tatsächlich gemachten Erfahrungen
basieren. Kern von Basel II ist ein Risiko- und Ertragsprofil in Verbindung mit der Fähigkeit, die
eingegangen Risiken zu steuern und dauerhaft zu tragen:

Dafür notwendige Voraussetzungen sind die Verbesserung der Risikosteuerungssysteme, die
Genehmigung dieser Risikosteuerungssysteme durch die Aufsichtsinstanzen sowie erweiterte
Offenlegungspflichten der Banken, um eine höhere Transparenz zu erwirken.

1 Verordnung über die angemessene Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen und
Finanzholding-Gruppen (Solvabilitätsverordnung - SolvV) vom 14. Dezember 2006, BGBl. I S. 2926.

Lessor

Lessee

Bank

Leasingvertrag Leasingforderung

Echtes Restwertrisiko

Finanzierung
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Zudem erlaubt die Steuerung nach Basel II eine gegenüber dem alten „Grundsatz I Standardansatz“
differenzierte Eigenkapitalunterlegung für Kredite. Beim alten Standardansatz musste das Kreditrisiko
konstant mit 8% Eigenkapital unterlegt werden, was somit auch keinen Einfluss auf die
Konditionsgestaltung hatte. Diese Praxis konnte im Portfolio einer Bank letztlich zu einer Ballung von
schlechten Kreditrisiken führen. Der neue „Basel II“-Ansatz fordert eine Eigenkapitalunterlegung unter
Berücksichtigung der Bonität des Kunden, was abhängig von der Bonität des Kreditnehmers zu
differenzierten Konditionen führt.

Zudem bildet die Basis für die Eigenkapitalunterlegung das ausfallgefährdete Kreditvolumen, welches
sich aus dem Kreditvolumen abzüglich des zu erwartenden Sicherheitenerlöses ergibt. Damit erlangen
auch Sicherheiten bei der Eigenkapitalunterlegung eine neue Bedeutung.

Unabhängig von der Art der Finanzierung - ob nun bonitäts- oder assetgetrieben - steht bei der
Ermittlung des Sicherheitenerlöses immer der Wert der verfügbaren Sicherheit im Mittelpunkt. Nach
Basel II obliegt es den Banken auf Grundlage von vorhandenen Daten aus der Vergangenheit
(gemachte Erfahrungen) Erlösquoten für ihre Sicherheiten, z. B. für Immobilien, Schiffe, Maschinen aber
auch für Schienenfahrzeuge selbst zu bestimmen und zu verifizieren. Diese Erlösquoten dienen
letztendlich im Zusammenspiel mit dem festgestellten Wert der Sicherheit, der Laufzeit und der Bonität
eines Kunden zur Berechnung des Sicherheitenerlöses, der nicht durch Eigenkapital zu unterlegen ist.
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wandern ab, weil tendenziell
zu hohe Risikoprämien

verlangt werden
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Umweltbezogene Risiken sollten also als zusätzliche Determinanten zur Bestimmung der Wertverläufe
einbezogen werden. Je nach relevanten Merkmalen des Fahrzeugs und Einschätzung der Risiken für
die Wiedereinsetzbarkeit ergeben sich prozentuale Zu- oder Abschläge beim Wert des Fahrzeugs, die
je nach Alter bzw. Restlebensdauer unterschiedlich sein können.
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3. Umweltbezogene Risiken für die (künftigen) Einsatzmöglichkeiten von
Schienenfahrzeugen

Für die Einsatzmöglichkeiten von Schienenfahrzeugen sind derzeit im Wesentlichen drei Umwelt-
Wirkungskategorien relevant: die Lärmemissionen, die Abgasemissionen und der Energieverbrauch.
Die Wirkungskategorien Elektromagnetische Strahlung sowie Recyclingfähigkeit können im Hinblick auf
die vorliegende Fragestellung vernachlässigt werden.
Die Lärmemissionen sind derzeit das größte umweltpolitische Problem der Eisenbahn. Dies gilt vor
allem im Güterverkehr, zunehmend aber auch im Personenverkehr. Beim Energieverbrauch besteht
zwar ein großes betriebswirtschaftliches Eigeninteresse der Bahnen, diesen zu verringern. Durch die
lange Lebensdauer der Fahrzeuge wird eine schnelle Umsetzung Energie sparender Innovationen
jedoch behindert. Die Abgasemissionen beim Verbrennungsbetrieb könnten sich in den nächsten
Jahren zu einem handfesten, rechtlich, politisch und betriebswirtschaftlich relevanten Problem der
Eisenbahnen entwickeln, wenn diese nicht frühzeitig Vorsorge treffen.

Um Vorschläge für eine umweltbezogene Risikobewertung der Fahrzeuginvestitionen machen zu
können, müssen die vorhandenen und die zu erwartenden Regulierungen bzw.
Regulierungsinstrumente, die umweltpolitische Relevanz des jeweiligen Problembereiches sowie die zu
erwartenden neuen Technologien im Eisenbahnverkehr berücksichtigt werden. Die Relevanz des
letztgenannten Punktes liegt darin begründet, dass eine differenzierte Bewertung von
Schienenfahrzeugen nur dann sinnvoll ist, wenn unterschiedliche umweltbezogene Qualitätsmerkmale
bei diesen vorliegen und die höhere Qualitätsstufe durch nachträgliche Umrüstung vorhandener
Fahrzeuge nur mit hohem Aufwand möglich ist.

3.1 Wirkungskategorien und ihre politische Bedeutung für den Eisenbahnverkehr

3.1.1 Lärmemissionen

Die Lärmemissionen sind das drängendste umweltpolitische Problem des Eisenbahnverkehrs. Sie
entwickeln sich im Güterverkehr zu einer echten Wachstumsbremse, da dringend notwendige
Streckenkapazitäten häufig nur gegen massive Anwohnerproteste, mit erheblichem Zusatzaufwand,
z. B. durch Lärmschutzwände und –tunnel, mit zeitlichen Verzögerungen erweitert werden können oder
manche Projekte gar nicht zustande kommen. Auch beim Ausbau von Strecken für Fernzüge des
Personenverkehrs gibt es Probleme mit Anwohnern. Das Gleiche gilt inzwischen auch für Strecken des
SPNV. Das Wachstumspotenzial des SPNV ist betroffen, wenn bei verkehrspolitisch sinnvollen
Reaktivierungsprojekten Widerstände überwunden werden müssen, weil Anwohner zu große
Lärmemissionen befürchten.

Bis vor Kurzem gab es nur im Immissionsrecht und im Arbeitsschutzrecht (Innenlärm im Führerstand)
Regelungen für den Lärm des Eisenbahnverkehrs. Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und der
darauf beruhenden 16. BImschV2 müssen bei Neubaustrecken sowie beim grundlegenden Ausbau
(z. B. Bau eines zusätzlichen Gleises; wesentliche Erhöhung der Streckengeschwindigkeit) die von
diesen Strecken künftig ausgehenden Lärmemissionen geprüft werden, wobei für die Beurteilung die

2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslärmschutzverordnung) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBl. I S. 2146).
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Immissionen relevant sind, die in den benachbarten Siedlungsgebieten an den Hausfassaden
ankommen. Das Berechnungsverfahren ist in der sog. „Schall 03“ festgelegt, die in mehrjährigen
Abständen aktualisiert wird.3 Bei der Berechnung werden das vorgesehene Betriebsprogramm der
Strecke sowie die bei der letzten Aktualisierung der „Schall 03“ definierten Emissionswerte der Zugarten
zu Grunde gelegt. Werden die rechtlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte überschritten, müssen
je nach örtlicher Situation Lärmschutzwände oder –wälle gebaut oder Baumaßnahmen an den
Hausfassaden finanziert werden. Verbesserungen an den Schienenfahrzeugen, die zur Lärmminderung
führen, finden bestenfalls mit mehrjähriger Verzögerung Eingang in die Kalkulation.
Das Lärmsanierungsprogramm des Bundes ist auf einen langen Zeitraum angelegt und betrifft
Bestandsstrecken, bei denen die Lärmimmissionen in den benachbarten Siedlungsgebieten die
Grenzwerte nach 16. BImschV überschreiten, ohne dass bisher eine rechtliche Verpflichtung zur
Lärmminderung besteht.

Seit Kurzem gelten die Technischen Spezifikationen Interoperabilität (TSI) Lärm. Diese beruhen auf der
EU-Richtlinie (2001/16/EG) zur Interoperabilität der europäischen Eisenbahnnetze und schreiben
erstmals fahrzeugbezogene Emissionsgrenzwerte für die Zulassung zum Einsatz auf den Strecken des
konventionellen europäischen Eisenbahnnetzes vor. Diese gelten künftig für die meisten in Deutschland
eingesetzten Schienenfahrzeuge und im Regelfall auch für deren Einsatz im Ausland. Die TSI Lärm
gelten zunächst in Deutschland nur für das „transeuropäische Netz“ (siehe Anlage 1 zur Verordnung
über die Interoperabilität des transeuropäischen Eisenbahnsystems)4; ihre Ausweitung auf das gesamte
konventionelle europäische Eisenbahnnetz ist gemäß Art. 1 (3) der Richtlinie 2001/16/EG jedoch
vorgesehen.

Eine neue Qualität wird im Umweltrecht durch die aktuellen europarechtlichen Vorgaben zur
Lärmminderung erreicht.5 In Ballungsgebieten und entlang von Hauptverkehrswegen, u. a. der
Eisenbahn, werden die Behörden zur Aufstellung von Lärmemissionskarten verpflichtet und sind dazu
angehalten, ab 2012 Lärmminderungspläne aufzustellen, wenn bestimmte Grenzwerte bei den
Immissionen überschritten werden. Das kann zu behördlichen Maßnahmen gegenüber Netzbetreibern
und EVU führen. Wenn die durch das Emissionsrecht vorgesehenen Regelungen nicht ausreichen, um
die Vorgaben der Lärmminderungsplanung zu erreichen, könnten die Fahrzeughalter mit zusätzlichen
Einschränkungen konfrontiert sein.

Das größte Problem ist das Rollgeräusch, das im Geschwindigkeitsbereich zwischen etwa 60 km/h und
250 km/h dominiert. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten dominiert das Antriebsgeräusch, bei höheren
Geschwindigkeiten sind es die aerodynamischen Geräusche. Das Antriebsgeräusch ist jedenfalls bei
niedrigen Geschwindigkeiten sowie im Umfeld von Haltestellen und Signalen für Anwohner und
Reisende von Bedeutung. Die genannten Grenzen sind als Anhaltspunkte zu verstehen, geben den
aktuellen Stand der Technik wieder, können sich aber durch neue Entwicklungen ändern.

3 Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen – Ausgabe 1990 – Schall 03; in:
Amtsblatt der Deutschen Bundesbahn Nr. 14, 4. April 1990, lfd. Nr. 133; eine aktualisierte Fassung soll
vrsstl. in 2009 in Kraft gesetzt werden.

4 Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung – TEIV, erlassen als Art. 1 der Zweiten
Verordnung zum Erlass und zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften vom
5. Juli 2007; BGBl. I, S. 1305.

5 Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (Abl. EG L 189/12)
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3.1.2 Abgasemissionen

Unter dieser Kategorie geht es vor allem um die Schadstoffe (Ruß-)Partikel/Feinstaub (PM), Stickoxide
(NOx), Kohlenmonoxid (CO) und Kohlenwasserstoffe (OH). Aufgrund der schädlichen Wirkung für die
Gesundheit stehen die Partikel und die Stickoxide bzw. deren Vermeidung besonders im Brennpunkt
der umweltpolitischen Diskussion sowie der technologischen Entwicklung bei Verbrennungsmotoren
und Abgasnachbehandlungsanlagen. Die Vorschriften der EU-Richtlinie zur Luftreinhaltung
konzentrieren sich bei den rechtsverbindlichen Planungsvorgaben ebenfalls auf die PM und die NOx.6

Die Emission von Kohlendioxid (CO2) gehört dagegen in die Wirkungskategorie(n)
„Energieverbrauch/CO2-Emissionen“, da es keine toxische, sondern primär Klima schädigende Wirkung
hat (Treibhausgas). CO2-Emissionen können durch die Reduzierung des Energieverbrauchs und den
Umstieg auf erneuerbare Energiequellen vermieden werden.

Ähnlich wie bei den Lärmemissionen gab es bei den Abgasemissionen bis vor Kurzem keine gesetzlich
vorgeschriebenen Grenzwerte. Es existierte früher lediglich eine Empfehlung der Internationalen
Eisenbahn-Vereinigung (UIC); allerdings war die ab 2003 geltende Fassung von den Mitgliedsbahnen,
darunter die Deutsche Bahn AG, verbindlich einzuhalten. Seit 2006/2008/2009 (je nach Fahrzeugart)
schreibt die Richtlinie 2004/26 EG verbindliche Grenzwerte vor, die zum 1.1.2012 verschärft werden.
Diese Grenzwerte gelten auch für die Remotorisierung älterer Triebfahrzeuge.

Auch bei der Luftreinhaltung gibt es neue Methoden im Immissionsrecht. Die Konzentration der
Luftschadstoffarten PM (seit 2005) und NOx (ab 2010) darf künftig bestimmte Größen nicht
überschreiten; andernfalls müssen die lokalen Behörden durch geeignete Maßnahmen für Abhilfe
sorgen (Luftqualitätsplanung). Davon können auch Unternehmen des Schienenverkehrs (Netzbetreiber,
EVU) betroffen sein.

Bei den Wirkungskategorien Abgasemissionen und Energieverbrauch gibt es Synergieeffekte und
Zielkonflikte. Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs führen i.d.R. auch zu einer Verringerung
der Schadstoffemissionen. Allerdings können innermotorische Maßnahmen (ggf. auch
Abgasnachbehandlungsanlagen), die zur Vermeidung von PM und NOx vorgesehen werden, zu
erhöhtem Kraftstoffverbrauch führen.

3.1.3 Energieverbrauch / CO2-Ausstoß

Die Entwicklungen auf den Energiemärkten lassen darauf schließen, dass das verfügbare Angebot in
den nächsten Jahrzehnten deutlich zurückgehen wird und die Energiepreise steigen werden. Der
sogenannte „Peak Oil“, an dem das Maximum der globalen Ölförderung erreicht wird, wird im Laufe der
nächsten fünf bis zehn Jahre erwartet. Künftig zu erschließende Vorkommen fossiler Brennstoffe
werden nur zu höheren realen Kosten verfügbar sein, als dies bislang der Fall war. Auch wird die
künftige Energieknappheit zu zusätzlich höheren Energiepreisen führen. Diese Entwicklung wird
mittelfristig wahrscheinlich nur zum Teil durch den Einsatz erneuerbarer Energien aufgefangen werden
können.

CO2-Emissionen des Eisenbahnverkehrs entstehen vor allem beim Verbrennen fossiler Energieträger in
Kraftwerken oder in Antriebsmotoren. CO2 ist der Stoff, der in erster Linie zum Treibhauseffekt beiträgt

6 Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität
und saubere Luft für Europa (Abl. EG L 152/1)
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Regelungen der TSI Lärm und der „Non-Road-Richtlinie“ zu den Abgasemissionen halten grundsätzlich
an diesem Vorgehen fest. Es werden jedoch gewisse Vorgaben gemacht, die bei der Modernisierung
von Altfahrzeugen zu beachten sind. Es ist denkbar, dass künftiges Zulassungsrecht auch die
Außerdienststellung oder Modernisierung von Altfahrzeugen vorschreibt, die gewisse Umweltstandards
nicht erfüllen. Wir halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass heutige Neufahrzeuge, die mindestens
die Vorgaben der TSI Lärm und der „Non-Road-Richtlinie“ erfüllen, während ihrer regulären
Lebensdauer von zulassungsrechtlichen Einsatzverboten betroffen sein werden. Diese Aussage gilt
jedoch nicht ohne Weiteres für den (seltenen) Fall von Neufahrzeugen, die die TSI Lärm nicht erfüllen
(müssen), weil sie nicht für das interoperable Netz vorgesehen sind, sowie für ältere Fahrzeuge. Bei
diesen kann es heute und in der Zukunft verstärkt Probleme insbesondere beim Einsatz oder
Weiterverkauf ins Ausland mit dem dortigen nationalen Zulassungsrecht geben.

Das oben angesprochene Zulassungsrecht betrifft den grundsätzlichen Zugang zum Eisenbahnnetz.
Neben dessen Vorschriften treten aber künftig auch die Konsequenzen neuer immissionsrechtlicher
Regelungen, die Einsatzbeschränkungen bis hin zu zeitlich oder örtlich beschränkten Fahrverboten zur
Folge haben können. Die Lärmminderungsplanung und die Luftreinhalteplanung können künftig auch
Maßnahmen beinhalten, die den Einsatz lauter oder nicht schadstoffarmer Fahrzeuge einschränken.
Direkter Ansprechpartner der Behörden können im Einzelfall die EVU selbst sein, meist werden sich die
Behörden aber an die Infrastrukturbetreiber und die Aufgabenträger des SPNV wenden. Die EVU, die
Fahrzeuge beschaffen, und Banken, die diese Fahrzeuge finanzieren, sollten daher die möglichen
Maßnahmen der Infrastrukturbetreiber und der Aufgabenträger bedenken. Infrastrukturbetreiber und
Aufgabenträger können darüber hinaus auch unabhängig von immissionsrechtlichen Vorgaben der
Umweltbehörden aus eigener Initiative heraus umweltbezogene Kriterien anwenden, z. B. bei der
Trassenpreisberechnung oder bei der SPNV-Auftragsvergabe.

3.2.1 TSI Lärm (Kommissionsentscheidung 2006/66/EG)

Die TSI Lärm für konventionelle Eisenbahnfahrzeuge (ohne Hochgeschwindigkeitsverkehr) wurde mit
Kommissionsentscheidung 2006/66/EG erlassen.7 Sie gilt seit dem 23. Juni 2006 für Lokomotiven,
Triebwagen und Reisezugwagen und seit dem 1. Februar 2007 auch für Güterwagen. Diese Richtlinie
legt Grenzwerte für das Außengeräusch von Eisenbahnfahrzeugen im Stand, beim Anfahren (nur für
Triebfahrzeuge) sowie beim Fahren mit 80 km/h bzw. fahrzeugspezifischer Höchstgeschwindigkeit fest.
Die TSI Lärm gilt unmittelbar nur für das von der EU festgelegte „Transeuropäische Netz“, jedoch auch
dann, wenn nur einzelne Netzteile benutzt werden. Zudem ist die Ausweitung auf das gesamte
europäische konventionelle Eisenbahnnetz zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen. Nur betrieblich
deutlich getrennte Netzteile werden auch auf längere Sicht nicht Gegenstand des europäischen
Zulassungsrechtes werden.8 Für die meisten Fahrzeugbauarten ist daher eine Zulassung nach TSI
notwendig und die getrennte Entwicklung nicht-TSI-fähiger Fahrzeuge weder ratsam noch
betriebswirtschaftlich sinnvoll. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Lärmgrenzen ist in der EU-
Richtlinie 2001/16/EG als „grundlegende Anforderung“ definiert, so dass die Mitgliedsstaaten bei der
Zulassung zum Einsatz keine Ausnahmeregeln anwenden können. Nur in besonderen Einzelfällen,
nämlich bei Fahrzeugen, die speziell für einen Einsatzzweck außerhalb des interoperablen Netzes
konstruiert wurden und für die ein Übergang auf andere Netzteile nicht vorgesehen ist, können die
Lärmgrenzwerte nach TSI zulassungsrechtlich außer Betracht bleiben. Beispiele für solche Fälle sind
Schmalspurfahrzeuge, Gleichstromtriebwagen für den S-Bahn-Verkehr (ohne Mehrsystemausrüstung),
Fahrzeuge mit besonders hoher Achslast für den Montanverkehr auf NE-Infrastruktur sowie in

7 Entscheidung der Kommission vom 23. Dezember 2005 über die Technische Spezifikation für die
Interoperabilität (TSI) zum Teilsystem „Fahrzeuge – Lärm“ des konventionellen transeuropäischen
Bahnsystems; Abl. L 37/1-49.

8 Vgl. Art. 2, Buchstabe k) der Richtlinie 2001/16/EG.
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bestimmten Fällen Fahrzeuge im Verkehr mit Drittstaaten, die keine Staatsgrenze innerhalb der EU
passieren.

Die Grenzwerte der TSI Lärm unterscheiden sich je nach Fahrzeugart. Eine Lärmsanierung älterer
Fahrzeuge wird durch die TSI nicht vorgeschrieben, jedoch gelten besondere Regelungen für die
grundlegende Modernisierung älterer Fahrzeuge. Die Systematik der TSI Lärm unterscheidet sich bei
den Güterwagen, insbesondere bei den Vorschriften für die Modernisierung, deutlich von der für die
übrigen Fahrzeugarten geltenden, so dass die Darstellung im Folgenden separat erfolgt.

3.2.1.1 Grenzwerte und Sonderregeln für Triebfahrzeuge und Reisezugwagen

Die Grenzwerte für das Anfahr-, das Fahr- und das Standgeräusch gehen aus der folgenden Tabelle
hervor. Für laufende Beschaffungsprojekte gab es in bestimmten Fällen eine zweijährige
Übergangsfrist, die inzwischen für alle Fahrzeugarten abgelaufen ist. Fahrzeuge, die unter diese
Übergangsregelung fielen, dürfen um bis zu 2 dB (A) lauter sein, als für Neufahrzeuge vorgeschrieben
(Ziffer 7.5.1 der TSI Lärm). Abweichend davon beträgt die Übergangsfrist beim Anfahrgeräusch für
Dieseltriebwagen mit einer Leistung von mehr als 500 kW pro Motor fünf Jahre (Ziffer 7.5.2). Die
Messvorschriften sind im Einzelnen in der TSI Lärm geregelt und können dort eingesehen werden. Mit
wenigen Abweichungen (vgl. Amtsblatt EU 2006, L37/23ff.) legt die TSI Lärm die ISO-Norm 3095 in der
Fassung des Entwurfs von 2001 (prEN ISO 3095:2001) zugrunde. Die meisten Messwerte sind definiert
mit 7,5 m Abstand von der Gleismittellinie und 1,2 m über Schienenoberkante. Zum Verständnis der
Prüfverfahren ist wichtig, dass auch die Gleisqualität für die Messung vorgeschrieben wird
(„Referenzgleis“). Das ist deshalb wichtig, weil ein Gleis in unzureichendem Zustand seinerseits
Rollgeräusche vergrößern kann, so dass Messergebnisse nicht mehr vergleichbar wären. Die
Messungen sind daher mit größerem Aufwand verbunden und können nicht jederzeit an beliebiger
Stelle des Netzes vorgenommen werden.
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benutzen, falls abweichende Werte gefordert werden sollten. Davon können auch ältere Fahrzeuge
betroffen sein (siehe unten, 3.2.6 und 3.2.7).

Mit der Verschärfung der Abgasgrenzwerte für Eisenbahnfahrzeuge ist im Laufe der nächsten Jahre zu
rechnen. Möglicherweise werden die Grenzwerte und die Methodik dieser neuen „Stage IV“ mit den
Vorschriften in Nordamerika („TIER“) harmonisiert. Ferner ist davon auszugehen, dass die
Abgasgrenzwerte künftig im Rahmen der TSI geregelt werden. Zumindest ist dies in der Richtlinie
2001/16/EG angekündigt (Art. 23 (1) Buchstabe b)).

3.2.3 Nationales Zulassungsrecht

Mindestens in Österreich, Italien und in der Schweiz gab es vor Inkrafttreten der TSI Lärm nationale
Grenzwerte für die Lärmemission von Eisenbahnfahrzeugen, die auch nach wie vor gültig sind.14

Gegenüber der TSI Lärm unterscheiden sich die Grenzwerte sowie Definitionen und Messmethodik. In
den meisten Fällen gilt jedoch, dass ein Fahrzeug, dass die Grenzwerte der TSI Lärm erfüllt, auch die
gegenwärtigen nationalen Grenzwerte der genannten Länder einhält. Für die Zukunft dürften nationale
Lärmgrenzwerte für den europäischen Eisenbahnverkehr im Zulassungsrecht kaum noch Bedeutung
haben, da im Interesse der Interoperabilität die TSI Lärm mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der
Maßstab für die Fahrzeugzulassung auch außerhalb des interoperablen Netzes werden.

Bei Fahrzeugen, die nicht nach TSI zugelassen sind, also i. d. R. ältere Fahrzeuge, greifen jedoch die
nationalen Zulassungsbestimmungen. Die Lärmgrenzwerte sind als infrastrukturseitige Kriterien
anzusehen, die von dem zuzulassenden Fahrzeug erfüllt werden müssen.

Es ist unwahrscheinlich, dass weitere Länder Lärmgrenzwerte für Schienenfahrzeuge im nationalen
Zulassungsrecht einführen, die über die Vorschriften der TSI Lärm hinausgehen. Eher ist zu erwarten,
dass die Anwendung der Vorschriften der TSI Lärm auch auf Bahnstrecken ausgedehnt werden, die
nicht zum interoperablen Netz gehören. Dies würde allerdings den Bestandsschutz für ältere Fahrzeuge
insofern nicht einschränken, als die Vorschriften der TSI Lärm nicht als infrastrukturseitiges
Zulassungskriterium für Altfahrzeuge betrachtet werden könnten.

Dies schließt allerdings nicht aus, dass im Einzelfall auf regionalen Strecken oder Netzteilen, die nicht
zum interoperablen Netz gehören, schärfere Grenzwerte und zwar ggf. auch für Altfahrzeuge eingeführt
werden, die im Rahmen der regionalen Lärmminderungsplanung festgelegt werden (siehe unten).
Größtenteils werden solche Maßnahmen aber nicht durch örtlich verschärfte
Infrastrukturzugangsbedingungen, sondern durch Umweltkriterien im Rahmen der Vergabe von SPNV-
Leistungen erfolgen.

14 Österreich: Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr über die
Lärmzulässigkeit von Schienenfahrzeugen (Schienenfahrzeug-Lärmzulässigkeitsverodnung – SchLV);
in: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Jahrgang 1993, 154. Stück, 25. Juni 1993, doc. no.
414;
Schweiz: Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung, Art. 2 .1, Ausgabe 02.07.2006 (Kapitel
„Allgemeine Bestimmungen“, Artikel „Regeln der Technik, Sorgfaltsregeln“;
Italien: Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459. Regolamento recante norme
die esecuzione dell’articulo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico
derivante da traffico ferroviario; in: Gazzeta Ufficiale – Serie generale n. 2, (4th Jan.), 1999.
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3.2.6.1 Lärm

Insbesondere bei dicht befahrenen Bahnstrecken oder relevanten Lärmquellen in der Nähe von
Bahnlinien kann es sein, dass die Vorgaben des Zulassungsrechtes für Schienenfahrzeuge nicht
ausreichen, um die Vorgaben des Immissionsrechtes (Lärmminderungsplanung) zu erfüllen. Aufgrund
behördlicher Auflagen oder Vereinbarungen mit Behörden oder Aufgabenträgern können sich
Infrastrukturbetreiber daher veranlasst sehen, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die vom
Eisenbahnverkehr ausgehenden Schallemissionen zu verringern. Grundsätzlich stehen den
Infrastrukturbetreibern drei Arten von Maßnahmen zur Lärmminderung offen:

1) Maßnahmen an und neben der Strecke (z.B. Lärmschutzwände, Lärmschutzfenster);
2) Maßnahmen am Gleis (z. B. regelmäßiges Schienenschleifen, Maßnahmen am Schotterbett

oder an Brücken);
3) Maßnahmen zur Beeinflussung des Fahrzeugeinsatzes.

Maßnahmen am Gleis reichen häufig nicht aus. Abgesehen vom regelmäßigen Schleifen fehlen auch
noch betriebserprobte, kostengünstige Maßnahmen, die flächendeckend angewendet werden könnten.
Maßnahmen an und neben der Strecke sind vergleichsweise teuer und wirken nicht flächendeckend.
Aufgrund der optischen Wirkung haben sie auch Nachteile für Anwohner und Fahrgäste. Es liegt also
prinzipiell im Interesse der Streckenbetreiber, derartige Maßnahmen auf möglichst wenige
Streckenabschnitte zu begrenzen. Durch Maßnahmen zur Beeinflussung des Fahrzeugeinsatzes ist
dies möglich. Aufgrund der Kostenstrukturen sind solche Maßnahmen auch aus Gesamtsicht des
Systems Eisenbahn sinnvoll.
Auch an Neu- und Ausbaustrecken könnten aufwändige Lärmschutzbauten in manchen Fällen künftig
eingespart werden, wenn während der Planfeststellungsverfahren von vornherein der Einsatz
(weitgehend) lärmarmer Fahrzeuge festgelegt werden kann.

In einzelnen Ländern, z. B. den Niederlanden, gelten für einzelne Strecken sog. „Lärmdecken“, d. h. es
gilt ein Kontingent an Lärmemissionen, das in einer bestimmten Zeit nicht überschritten werden darf.
Andernfalls muss der Eisenbahnbetrieb eingestellt werden, bis durch ausreichende Ruhezeit ein
Ausgleich erfolgt ist. Solche Maßnahmen sind künftig auch für Deutschland denkbar, bzw. deutsche
Fahrzeughalter, die im internationalen Verkehr tätig sind, können von solchen Maßnahmen im Ausland
betroffen sein. Aus Sicht des Infrastrukturbetreibers sind solche Maßnahmen natürlich besonders
heikel, da von den Fahrverboten EVU betroffen sein können, die zu den vorherigen Lärmemissionen
nicht oder nur zu einem geringen Teil beigetragen haben. Die Infrastrukturbetreiber sind daher gut
beraten, den Fahrzeugeinsatz von vornherein so zu beeinflussen, dass die Lärmdecke gar nicht erst
erreicht wird.

Auf den Strecken des interoperablen Netzes muss der Infrastrukturbetreiber grundsätzlich jedes zum
Betrieb zugelassene Fahrzeug akzeptieren. Ähnliche Bestimmungen gelten in Deutschland und vielen
anderen Ländern auch für die übrigen Strecken. Dem Infrastrukturbetreiber stehen jedoch insbesondere
die folgenden Maßnahmen offen:

1) Einführung von Trassenpreisen, die nach den Lärmemissionen der Fahrzeuge differenziert sind
(Mali für besonders laute Fahrzeuge oder Boni für besonders leise Fahrzeuge);

2) Beschränkung des Einsatzes lauter Fahrzeuge auf bestimmte Tageszeiten oder deutliche
Erhöhung der Trassenpreise während solcher Tageszeiten;

3) Einführung von Lärm- oder Betriebsleistungskontingenten (z. B. Achskilometer pro Tag) für
laute Fahrzeuge;

4) Vereinbarungen mit EVU, z. B. dem Unternehmen, das den SPNV einer Strecke bedient, laute
Fahrzeuge nur zu bestimmten Zeiten oder im Ausnahmefall (Reserve) einzusetzen.
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Die Maßnahmen zu 1) bieten sich auf Netzteilen an, die von mehreren verschiedenen EVU befahren
werden, sowie als Anreizsystem zur allgemeinen Flottenmodernisierung. Mali für besonders laute
Fahrzeuge bewirken, dass diese Fahrzeuge früher ausgemustert oder auf den aktuellen Stand der
Technik modernisiert oder seltener, z. B. nur noch als Reservefahrzeug, eingesetzt werden. Kurz- bis
mittelfristig werden also solche Zugfahrten vermieden, von denen eine besonders hohe Lärmemission
ausgeht. Boni für besonders leise Fahrzeuge bewirken dagegen eine Beschleunigung des
Innovationsprozesses hin zu besonders leisen Fahrzeugen. Sie bewirken daher mittel- bis langfristig
eine deutlich verringerte Lärmbelastung des Eisenbahnverkehrs. Auch eine Kombination beider
Anreizelemente kommt, insbesondere für den Güterwageneinsatz, in Frage.
Die Maßnahmen zu 4) sind besonders geeignet bei Linien oder Netzteilen, die überwiegend und
intensiv von einem einzelnen EVU befahren werden. Grundsätzlich ist von Maßnahmen auszugehen,
die einfach handhabbar sind, eine ausreichende Anreizwirkung entfalten, aber auch nicht prohibitiv sind,
d. h. den Einsatz lauter Fahrzeuge nicht absolut verhindern.

3.2.6.2 Abgasschadstoffe

Grundsätzlich stehen den Infrastrukturbetreibern drei Arten von Maßnahmen zur Luftreinhaltung offen:
1) Elektrifizierung von Strecken;
2) betriebliche und investive Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebsablaufs, so dass der

Energieverbrauch und in der Folge auch der Schadstoffausstoß verringert werden;
3) Maßnahmen zur Beeinflussung des Fahrzeugeinsatzes.

Einige der „Hot spots“ der Abgasemissionen im deutschen Schienennetz wurden bzw. werden in naher
Zukunft durch Elektrifizierungen entschärft (aktuelles Beispiel ist die kürzlich elektrifizierte Strecke
Hamburg-Lübeck – bisher starke Belastungen im Stadtgebiet Hamburg; weiteres Beispiel ist die
mittlerweile fest vereinbarte Elektrifizierung der Strecke Geltendorf-Lindau – bisher starke Belastungen
im nördlichen Stadtgebiet von Lindau). Die Elektrifizierungsentscheidung hängt in erster Linie von
Finanzierungszusagen staatlicher Gebietskörperschaften, der verkehrlichen Streckenbelastung und ggf.
auch der Lage im Schienennetz ab. Mittel- bis langfristig wird eine Reihe von Strecken bzw. Personen-
und Rangierbahnhöfen mit relevanten abgasbedingten Schadstoffemissionen verbleiben.
Elektrifizierungen bewirken für sich genommen keine Wiedereinsatzrisiken, von denen speziell
schadstoffintensive Triebfahrzeuge betroffen wären, sondern beeinträchtigen die Einsatzmöglichkeiten
von Dieseltriebfahrzeugen im Allgemeinen. In Verbindung mit anderen Maßnahmen können
Elektrifizierungen allerdings dazu führen, dass schadstoffintensive Triebfahrzeuge bei generell
zurückgehendem Einsatzpotenzial für Dieseltriebfahrzeuge als erste nicht mehr eingesetzt werden.

Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebsablaufs können insbesondere die Verringerung von Brems-
und Beschleunigungsvorgängen bedeuten, z. B. durch Vermeidung von Trassenkonflikten,
Langsamfahrstellen oder unnötigen Leer- und Rangierfahrten. Durch solche Maßnahmen können
generelle und lokale Schadstoffbelastungen verringert werden. Von ihnen geht jedoch kein
differenziertes Wiedereinsatzrisiko für Dieselfahrzeuge unterschiedlicher Schadstoffemissionsklassen
aus.

Für das Wiedereinsatzrisiko sind jedoch Maßnahmen der Infrastrukturbetreiber zur Beeinflussung des
Fahrzeugeinsatzes entscheidend. Dazu können insbesondere gehören:

1) Einführung von Trassenpreisen, die nach den Abgasemissionen der Fahrzeuge
differenziert sind (Mali für besonders „schlechte“ Fahrzeuge oder Boni für besonders
schadstoffarme Fahrzeuge);

2) Einführung von Schadstoff- oder Betriebsleistungskontingenten (z. B. Zugkilometer pro
Tag) für schadstoffintensive Fahrzeuge;
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3) Vereinbarungen mit EVU, z. B. dem Unternehmen, das den SPNV einer Strecke bedient,
nicht abgasarme Fahrzeuge nur in begrenztem Maß oder im Ausnahmefall (Reserve)
einzusetzen.

4) Einsatzverbote für bestimmte Fahrzeuge in Perioden mit hoher allgemeiner
Schadstoffbelastung oder ungünstiger Witterung.

Der von der Eisenbahn verursachte Schadstoffausstoß trägt zur allgemeinen Belastung bei und
verschärft das Problem, insbesondere wenn veraltete Fahrzeuge eingesetzt werden. Nicht zu
vernachlässigen ist auch der umwelt- und verkehrspolitisch problematische Imageverlust für die
Bahnen, wenn ihr Schadstoffausstoß in bestimmten Einsatzbereichen zu einer starken Belastung führt
oder die örtlich eingesetzten Fahrzeuge schlechte Standards zum Beispiel im Vergleich zu PKW oder
LKW mit Partikelfilter aufweisen.

Analog zur Lärmproblematik bieten sich differenzierte Trassenpreise an, entweder auf Netzteilen in
besonders schadstoffbelasteten Gebieten oder als Anreizsystem zur allgemeinen
Flottenmodernisierung. Mali für besonders „dreckige“ Fahrzeuge bewirken, dass diese Fahrzeuge früher
ausgemustert, auf den aktuellen Stand der Technik modernisiert oder seltener, z. B. nur noch als
Reservefahrzeug, eingesetzt werden. Kurz- bis mittelfristig werden also solche Zugfahrten vermieden,
von denen eine besonders hohe Schadstoffemission ausgeht. Boni für besonders saubere Fahrzeuge
bewirken dagegen eine Beschleunigung des Innovationsprozesses hin zu besonders sauberen
Fahrzeugen. Sie bewirken daher mittel- bis langfristig eine deutlich verringerte Schadstoffbelastung des
Eisenbahnverkehrs.
Vereinbarungen mit EVU sind besonders geeignet bei Linien oder Netzteilen, die überwiegend und
intensiv von einem einzelnen EVU befahren werden.
Grundsätzlich ist von Maßnahmen auszugehen, die einfach handhabbar sind und eine ausreichende
Anreizwirkung entfalten. Im Gegensatz zu den Lärmemissionen, sind aber auch Maßnahmen im Bereich
des Möglichen, die für einzelne Fahrzeuge zumindest örtlich prohibitiv sind.

Ein besonderer Aspekt ist, dass einige EVU Dieseltriebfahrzeuge auf längeren Strecken, z. T. auf dem
gesamten Laufweg eines Zuges, unter Fahrdraht einsetzen. Unter dem Gesichtspunkt der
Luftreinhaltung sollten solche Fahrten möglichst weitgehend vermieden werden. In der Öffentlichkeit
wurde daher bereits vorgeschlagen, für Fahrten von Dieseltriebfahrzeugen unter Fahrdraht einen
Trassenpreisaufschlag vorzusehen. In Tschechien gilt ein solcher Aufschlag seit Anfang 2009.
Grundsätzlich ist ein solches Vorgehen sinnvoll und geeignet, um die Zahl von Fahrten mit Dieselantrieb
unter Fahrdraht, und damit auch den Ausstoß von Luftschadstoffen zu verringern. Da damit die
betriebswirtschaftlich sinnvollen Einsatzmöglichkeiten für Diesellokomotiven verringert würden, könnten
sowohl die frühzeitige Ausmusterung von älteren Dieselfahrzeugen als auch eine Verringerung der
Neubeschaffungen die Folge sein.
Aus Sicht des Gesamtsystems gibt es jedoch die ebenfalls sinnvolle Alternative, stattdessen ein
schadstoffdifferenziertes Trassenpreissystem zu installieren, das auch auf nicht elektrifizierten Strecken
gilt. Hierdurch wird der Innovationsprozess bei Dieseltriebfahrzeugen beschleunigt und der Einsatz
veralteter Fahrzeuge reduziert, wobei Letzteres auch die Einsatzfälle unter Fahrdraht betrifft.
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3.2.7 Vorgaben der Aufgabenträger des SPNV

Die Aufgabenträger des SPNV sind in Deutschland für die Ausgestaltung des SPNV und für die
Vergabe von Verkehrsverträgen zur SPNV-Bedienung zuständig. In den meisten Fällen handelt es sich
um kommunale Zweckverbände oder landeseigene Gesellschaften. Da die Aufgabenträger faktisch den
Auftrag haben, die verkehrs- und u. a. auch die umweltpolitischen Ziele der sie tragenden
Gebietskörperschaften umzusetzen, können sie überall dort, wo die Lärmaktions- oder
Luftqualitätsplanung Maßnahmen im Eisenbahnbereich vorsieht, Maßnahmen ergreifen, um die vom
SPNV ausgehenden Emissionen zu verringern.
Darüber hinaus haben die Aufgabenträger ein institutionelles Eigeninteresse an der Förderung des
Schienenverkehrs und an einem positiven Bild dieses Verkehrsträgers in der Öffentlichkeit, so dass sie
auch aus diesem Eigeninteresse heraus umweltpolitische Vorgaben für den SPNV machen sollten.

Grundsätzlich stehen den Aufgabenträgern sowohl bei den Lärm- als auch bei den Abgasemissionen
vier Arten von Maßnahmen zur Verfügung:

1) Vereinbarungen mit den Infrastrukturbetreibern über Maßnahmen wie unter 3.2.6
beschrieben;

2) Definition von Fahrplan- und Angebotskonzepten, mit denen unnötige Emissionen
vermieden werden;

3) Vorgabe von Umweltkriterien in Vergabeverfahren;
4) Vereinbarungen mit EVU nach der Vergabe;
5) Beachtung von Umweltkriterien bei der eigenen Beschaffung von Fahrzeugen

(Fahrzeugpools der Aufgabenträger).

Zu 1) Zwischen Aufgabenträgern und Infrastrukturbetreibern besteht regelmäßig Verhandlungsbedarf,
z. B. zu Baumaßnahmen an der Infrastruktur, Kapazitätserweiterungen, Trassenpreisen usw., so dass
auch Maßnahmen zur Vermeidung von Lärm- und Abgasemissionen Gegenstand solcher
Verhandlungen sein können. Grundsätzlich geht es dabei um dieselben Instrumente wie unter 3.2.6
beschrieben.

Zu 2) Fahrplan- und Angebotskonzepte, mit denen unnötige Emissionen vermieden werden, beinhalten
z. B. Fahrzeitreserven für Energie sparende Fahrweise (mit positiven Wirkungen auch für Lärm- und
Abgasemissionen), Verminderung von potenziellen Fahrstraßenkonflikten, die Möglichkeit zum
bedarfsgerechten Stärken und Schwächen von Zügen oder Einrichtung von Bedarfshalten. Eine von
den Emissionsstandards der Fahrzeuge abhängende Differenzierung des Wiedereinsatzrisikos geht von
diesen Instrumenten jedoch nicht aus.

Zu 3) Für eine umweltbezogene Risikobewertung der Fahrzeuge sind Vorgaben in Vergabeverfahren
die entscheidende Maßnahmenart seitens der Aufgabenträger. Die Aufgabenträger können
Mindeststandards vorschreiben, z. B. dass Neufahrzeuge eingesetzt werden sollen, die bestimmte
Lärmgrenzwerte oder Abgasgrenzwerte einhalten. Die Aufgabenträger können dabei die geltenden
Zulassungsvorschriften zu Grunde legen, aber auch schärfere Werte vorgeben. Im letzteren Fall wäre
es aber empfehlenswert, die Methodik des Zulassungsrechtes zu benutzen und vorher zu analysieren,
welche Fahrzeugqualität die Industrie zu vertretbaren Preisen anbieten kann. Neben
Mindestvorschriften besteht auch die Möglichkeit, in einer differenzierten Bewertung der abgegebenen
Angebote besonders gute Emissionswerte der Fahrzeuge positiv zu bewerten und ggf. anderen
Auswahlkriterien gegenüberzustellen.
In den nächsten Jahren sind in Deutschland häufig Verkehre zu vergeben, für die Gebrauchtfahrzeuge
in Frage kommen. Für diese Fälle kann der Aufgabenträger den Einsatz von Fahrzeugen mit schlechten
Standards ausschließen oder den Einsatz solcher Fahrzeuge örtlich begrenzen oder quantitativ






